
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1949/10/12 2Ob421/49
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.10.1949

Norm

EheG §55

ZPO §503 Z4 E4a

Rechtssatz

Form und Inhalt des Widerspruches nach § 55 EheG sind verfahrensrechtliche Fragen, daher kann ein Rechtsirrtum in

der Anwendung der Prozeßgesetze nicht mit dem Revisionsgrund der Z 4 des § 503 bekämpft werden.

Entscheidungstexte

2 Ob 421/49

Entscheidungstext OGH 12.10.1949 2 Ob 421/49

Veröff: SZ 22/150
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JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
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